
Alkotest: „Messpaare“
und „Messzyklus“ 

Ein Pkw-Lenker wurde
wegen Verweigerung des
Alkotests zu einer Geldstrafe
verurteilt. Er erhob Be-
schwerde an den VwGH und
brachte vor, nach den Ver-
wendungsrichtlinien des
Atemalkoholmessgeräts der
Marke Siemens M 52052/A
15 habe die Untersuchung
der Atemluft mittels zweier
Alkomat-Messungen zu er-
folgen. Die Heranziehung
von zwei Messwerten die
„nicht unmittelbar aufeinan-
der folgen“, sondern zwi-
schen denen ungültige Mess-
versuche lägen, sei sowohl
nach den Verwendungsricht-
linien als auch nach der Be-
triebsanleitung zulässig (sie-
he VwGH 12.7.1994, Zl.
92/03/0162). Die Behörde
hätte derartige Messergeb-
nisse in seinem Fall daher zu
berücksichtigen gehabt. An-
sonsten hätte man ihn
zwecks Blutuntersuchung zu
einem Arzt bringen oder ei-
nen anderen Alkomaten bei-
ziehen müssen.

Der Verwaltungsgerichts-
hof erwog dazu, dass es sich
im vorliegenden Fall nicht
um ein Messgerät der Marke
Siemens M 52052/A 15, son-
dern der Marke Dräger Al-
cotest 7110 MKIII A gehan-
delt habe, weshalb die im
vom Lenker zitierten Er-
kenntnis vom 12.7.1994 an-
geführten technischen Aus-
sagen nicht auf das verwen-
dete Gerät übertragbar seien.
Aus dessen Gebrauchsan-
weisung ergebe sich, dass
das Gerät einen Messzyklus
mit zwei Einzelmessungen
(Atemproben) durchführe.
Eine Bestimmung der Alko-
holkonzentration der Atem-
probe erfolge durch Infrarot-

Messsystem und elektroche-
misches Messsystem unab-
hängig voneinander. Weiters
erscheine am Display „PRO-
BE NICHT VERWERT-
BAR“, wenn beide Messsys-
teme stark unterschiedliche
Werte bei der Atemprobe er-
mittelt hätten.

Die belangte Behörde
konnte zu Recht davon aus-
gehen, dass es zu keinen gül-
tigen Messergebnissen ge-
kommen ist, da die vom Be-
schwerdeführer vorgetra-
genen „Messpaare“ dem laut
Gebrauchsanweisung erfor-
derlichen „Messzyklus mit
zwei Einzelmessungen“
nicht Rechnung tragen. Es
entspricht ständiger Recht-
sprechung (vgl. VwGH
10.9.2004, Zl. 2004/02
/0276), dass einem Organ
der Straßenaufsicht die ein-
wandfreie Beurteilung der

Frage, warum bei der Unter-
suchung der Atemluft kein
brauchbares Ergebnis zu-
stande gekommen ist, zuzu-
muten ist. Insoweit konnte
sich die belangte Behörde je-
denfalls auf die Aussage des
die Amtshandlung vorneh-
menden Polizeibeamten stüt-
zen, wonach der Beschwer-
deführer erklärt habe, dass er
„nicht mehr weiter machen
will“ und „die Sache damit
für ihn beendet“ sei. Da die-
se Weigerung den objektiven
Tatbestand des § 5 Absatz 2
StVO erfüllt, bedurfte es we-
der eines Neustarts des
Messgeräts noch einer neu-
erlichen Aufforderung zu
weiteren Blasversuchen. Die
vorliegende Beschwerde er-
wies sich daher als unbe-
gründet.

VwGH 2007/02/0120
31.7.2007

Anordnung eines Fahr-
sicherheitstrainings

Ein Lenker war mit ei-
nem Pkw samt mangelhaf-
tem Anhänger unterwegs.
Mit Bescheid wurde ihm die
Absolvierung eines Fahrsi-
cherheitstrainings aufgetra-
gen. Die Behörde erachtete
die Verkehrssicherheit als
gefährdet, weil die Möglich-
keit bestanden habe, dass der
Anhänger wegen einer de-
fekten Bremsanlage bzw.
weil er nicht spurtreu geblie-
ben sei, bei einem Brems-
manöver ins Schleudern hät-
te kommen können. Der
Lenker wandte ein, es fehle
an einer Grundlage für die
Anordnung einer „Besonde-
ren Maßnahme“. Demge-
genüber vertrat die Behörde
unter Hinweis auf den Wort-
laut des § 102 Abs. 1 KFG
1967 die Auffassung, auch
technische Mängel eines mit
einem Pkw gezogenen An-
hängers seien relevant.

„Dies ist allerdings unzu-
treffend“ sprach der VwGH
aus: Zwar verpflichte § 102
Abs. 1 KFG 1967 den Kraft-
fahrzeuglenker dazu, ein
Kraftfahrzeug erst in Betrieb
zu nehmen, wenn er sich da-
von überzeugt habe, dass
Kraftfahrzeug und Anhänger
den Vorschriften ent-
sprächen; die statuierte Ver-
pflichtung beziehe sich also
gegebenenfalls auch auf den
Anhänger. „Die Anordnung
besonderer Maßnahmen“ ha-
be laut VwGH „demgegenü-
ber zur Voraussetzung, dass
zwei oder mehrere der in §
30a Abs. 2 FSG genannten
Delikte in Tateinheit began-
gen werden.“ Der derart
maßgebende § 30a Abs. 2 Z
12 FSG verlange zusätzlich,
dass ein Fahrzeug gelenkt
werde, dessen technischer
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Ob zwei Atemalkohol-Messwerte, zwischen denen ungültige
Messversuche liegen, herangezogen werden dürfen, hängt
davon ab, welches Messsystem Anwendung gefunden hat.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Anordnung eines Fahrsicherheits-

trainings, Missachtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung und Alkomattest.



Zustand oder dessen nicht
entsprechend gesicherte Be-
ladung eine Gefährdung der
Verkehrssicherheit darstelle.
Mit der Wendung „Fahrzeug
gelenkt“ kann aber nicht der
gezogene Anhänger (als zum
Fahrzeug gehörend) verstan-
den werden. Dies ergibt sich
aus den gesetzlichen Bestim-
mungen, in denen ausdrück-
lich zwischen „Lenken von
Kraftfahrzeugen“ einerseits
und „Ziehen von Anhän-
gern“ andererseits differen-
ziert wird. „Aus Wortlaut
und Systematik wird deut-
lich, dass der mangelhafte
technische Zustand beim ge-
lenkten Fahrzeug selbst vor-
liegen muss und nicht bloß
bei einem von diesem gezo-
genen Anhänger“, folgerte
das Höchstgericht. Der Ver-
waltungsgerichtshof ver-
kannte nicht, dass auch tech-
nische Defekte an Anhän-
gern die Verkehrssicherheit
gefährden könnten und daher
Eingang in den Katalog der
vom besonderen Vormerk-
system umfassten Sachver-
halte hätten finden können.
Es ist jedoch nicht Aufgabe
der Rechtsprechung, im We-
ge der Interpretation allen-
falls als unbefriedigend an-
gesehene Gesetzesbestim-
mungen zu ändern. Es fehlte
somit an den Voraussetzun-
gen für die Anordnung einer
„Besonderen Maßnahme“,
weshalb der Bescheid aufzu-
heben war.

VwGH 2009/11/0087
15.9.2009

Geschwindigkeits-
beschränkung

Ein Beamter, der Laser-
messungen durchführte, sah
im Ortsgebiet von Gurk ein
aus Richtung Strassburg
kommendes Fahrzeug „rela-
tiv schnell“ herankommen.
Bei Messung der Geschwin-
digkeit ergaben sich über
100 km/h. Nach Abzug der
Fehlergrenze von drei Pro-
zent betrug die Geschwin-

digkeit 101,85 km/h. Der
Meldungsleger versuchte
noch, das Fahrzeug anzuhal-
ten. Es fuhr aber mit unver-
minderter Geschwindigkeit
weiter. Als das Fahrzeug
nach Verständigung der Po-
lizeiinspektion Weitensfeld
etwa drei Kilometer nach
Weitensfeld angehalten und
dessen Lenker mit der mas-
siven Geschwindigkeitsüber-
schreitung und der Missach-
tung des Anhaltezeichens
konfrontiert wurde, teilte der
Lenker mit, dass er kein An-
haltezeichen wahrgenommen
habe und auch nicht über-
mäßig schnell gefahren sei. 

Er wurde daraufhin für
schuldig erkannt, die erlaub-
te Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h um 51,85 km/h
überschritten zu haben und
es wurde eine Geldstrafe von
310 Euro verhängt. 

Gegen diesen Bescheid
erhob der Lenker Beschwer-
de an den VwGH und mach-
te geltend, dass die Behörde
als verletzte Rechtsvorschrift
§ 52 lit. a Z 10a StVO zitiert
habe, welche sich auf das
Straßenverkehrszeichen
„Geschwindigkeitsbeschrän-
kung, erlaubte Höchstge-
schwindigkeit“ beziehe,
während seiner Meinung
nach tatsächlich nur eine Be-
strafung nach § 20 Abs. 2 St-
VO, wonach der Lenker ei-
nes Fahrzeugs im Ortsgebiet
nicht schneller als 50 km/h
fahren dürfe, in Betracht
komme. Sei nämlich auf
Grund einer Verordnung im
Ortsgebiet ein Straßenver-
kehrszeichen mit einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung
von 50 km/h aufgestellt, sei
eine Bestrafung nach § 52
lit. a Z 10a StVO rechtswid-
rig.

Der Verwaltungsgerichts-
hof setzte sich mit seinem
vom Lenker zitierten Er-
kenntnis vom 24.4.1981, Zl.
1553/80, auseinander: Darin
habe das Höchstgericht
tatsächlich ausgesprochen,
dass immer dann, wenn im
Ortsgebiet ein Straßenver-
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kehrszeichen gemäß § 52 lit.
a Z 10a StVO mit einer
Stundenkilometeranzahl von
50 km/h angebracht sei –
womit angezeigt werde, dass
das Überschreiten dieser
Fahrgeschwindigkeit ab dem
Standort des Zeichens verbo-
ten sei – zwangsläufig damit
auch der Tatbestand des § 20
Abs. 2 StVO erfüllt sei. In
diesem Fall komme eine Be-
strafung nur nach § 20 Abs.
2 StVO in Frage. Denn wenn
schon das Gesetz vorschrei-
be, dass im Ortsgebiet nicht
schneller als 50 km/h gefah-
ren werden dürfe, so komme
dem Umstand keinerlei Be-
deutung zu, dass noch zu-
sätzlich Straßenverkehrszei-
chen in diesem Sinne aufge-
stellt gewesen seien, die
demnach völlig entbehrlich
gewesen seien. Solchen Ver-
kehrszeichen könne unter
den gegebenen Umständen
nur der Charakter zugebilligt
werden, dass sie eine im Ge-
setz bereits vorgesehene Re-
gelung dem Fahrzeuglenker
besonders in Erinnerung ru-
fen (vgl. VwGH 17.4.1996,
Zl. 96/03/0017, VwGH
25.10.1989, Zl. 89/03/0145
und VwGH 16.9.1983, Zl.
83/02/0026).

Der vorliegende Fall un-
terscheide sich von den ge-
nannten Fällen durch den
Umstand, dass auf der Orts-
tafel „Gurk“ eine Zonenbe-
schränkung „30“ und einige
Meter nach der Ortstafel eine
Geschwindigkeitsbeschrän-
kung „50“ kundgemacht sei.
Die Geschwindigkeitsmes-
sung erfolgte innerhalb die-
ser so kundgemachten Ge-
schwindigkeitsbeschränkung
„50“. „Durch die zunächst
erfolgte Beschränkung der
Geschwindigkeit am Beginn
des Ortsgebietes auf ,30‘
(Zonenbeschränkung), die
für das gesamte Ortsgebiet
gilt, ist die allgemeine Regel
des § 20 Abs. 2 StVO, wo-
nach der Lenker eines Fahr-
zeugs im Ortsgebiet nicht
schneller als 50 km/h fahren
darf, außer Kraft gesetzt“,
erörterte der VwGH. Dem-
nach scheide eine Bestrafung
nach dieser Gesetzesbestim-
mung aus, auch wenn inner-
halb der Zone die Geschwin-
digkeitsbeschränkung wieder
auf 50 km/h angehoben wer-
de. Die Beschwerde wurde
daher abgewiesen.

VwGH 2008/02/0269
20.3.2009

Valerie Kraus
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Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet: Durch die Beschrän-
kung der Geschwindigkeit am Beginn des Ortsgebietes auf
„30“ (Zonenbeschränkung), die für das gesamte Ortsgebiet
gilt, ist die allgemeine Regel des § 20 Abs. 2 StVO außer
Kraft gesetzt, wonach der Lenker eines Fahrzeugs im 
Ortsgebiet nicht schneller als 50 km/h fahren darf. 
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